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Die DGVT fordert: 

 Eine deutliche Anhebung der Praxiseinsatzzeiten. Die Vorgaben des Eckpunktepapiers mit 

mindestens 2300 Stunden praktischer Ausbildungsanteile dürfen nicht unterschritten werden. 

 Ein 11. Praxissemester sowie Berufspraktika gemäß den Beschlüssen des Deutschen Psycho-

therapeutentags sind verbindlich festzuschreiben. 

 Ein Psychotherapiestudium muss als berufsqualifizierende Ausbildung durchgängig studierbar 

sein. Wie im Regelstudiengang Humanmedizin dürfen hochschulrechtliche Flaschenhalsbil-

dungen die Berufsausbildung nicht behindern.  

 Ein Psychotherapiestudium muss gemäß den Beschlüssen des DPT die vier Grundorientierun-

gen der Psychotherapie lehren und die dafür notwendige Strukturqualität - insbesondere ent-

sprechend ausgebildete Lehrkräfte - vorhalten. 

 Die Befugnis zur Verordnung psychopharmakologischer Maßnahmen darf keinesfalls ohne 

Fachkunde und ohne ausreichende praxisbezogene Qualifikation in einem Psychotherapiever-

fahren vergeben werden. 

 Eine Gesetzesreform darf nicht ohne zeitgleiche Verabschiedung sozialrechtlicher Regelungen 

für zukünftige Weiterbildungen erfolgen. 

 Die ausreichende Finanzierung aller Weiterbildungsteile muss sichergestellt sein. Damit müs-

sen ein hohes Weiterbildungsniveau und die angemessene Bezahlung zukünftiger Weiterbil-

dungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowohl für stationäre wie für ambulante Weiterbildungs-

zeiten sichergestellt werden. Eine Eigenbeteiligung zukünftiger Weiterbildungsteilnehmerinnen 

und -teilnehmer darf es nicht geben. 

 Die Weiterbildung im ambulanten Bereich muss einen eigenständigen Kern der Weiterbildung 

darstellen. Dabei ist die fachliche Koordination von Theorie, Selbsterfahrung und Supervision 

mit der praktischen Behandlungstätigkeit wie vom DPT gefordert durch Weiterbildungsinstitute 

zu gewährleisten. 

 


